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Barzahlung oder Schecks werden nicht angenommen. Die Ko-
sten werden nicht zurückerstattet.

Einzahlung an:	 Ingenieurbüro Kleb GmbH    

   		  Erfurter Bank e.G.             

          		  BLZ 820 642 28, Konto-Nr. 421 189        

Einzahlungsvermerk:          K 4, landwirtschaftlicher Weg

Ausgabe und Versand der Unterlagen:       am 12.04.2010 
 
Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:  

		  Landratsamt Sömmerda 

		  Poststelle, Bahnhofstraße 9,

		  99610 Sömmerda

Aus technischen Gründen ist eine digitale Angebotsabgabe 
nicht möglich.
 
Sprache, in der das Angebot abzufassen ist:       deutsch   
 
Geforderte Sicherheit: 
Die Sicherheit für die Vertragserfüllung beträgt 5 % der Auf-
tragssumme und die Sicherheit für die Gewährleistung be-
trägt 3 % der Schlussrechnungssumme und ist durch eine 
Bürgschaft eines in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-
senen Kreditversicherers oder Kreditinstitutes abzusichern. 
Die Mängelanspruchssfrist beträgt 5 Jahre.
 
Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein 
dürfen:	 Bieter und ihre Bevollmächtigten
 
Wesentliche Zahlungsbedingungen: gem. § 16 VOB/B
 
Die Allg. Fach-/Rechtsaufsicht (Nachprüfungsstelle nach §31 
VOB/A) ist das Thüringer LVA, Referat 360-Vergabeangelegen-
heiten, Weimarplatz 4, 99643 Weimar.

Vergabestelle

Amtlicher Teil

Ausschreibung für die Kreisstraße K 4, 		
Teilbereich Norddeich der Unstrut bis 		
Tunzenhausen
 
Auftraggeber:	 Landkreis Sömmerda 

Verfahrensart:     	Öffentliche Ausschreibung nach VOB /A
 
Ausführungsort:	 Kreisstraße K 4, Teilbereich Norddeich der 		
		  Unstrut bis Tunzenhausen                                             

ca. 5.320 m² Betonplatten entspannen        

ca. 6.920 m²  Fläche reinigen          

ca. 1.200 m³  Profilausgleich

ca. 6.570 m² Asphaltbeton

ca. 1.730 m Bankette, Breite = 1,00 m herstellen                 
 
Bauzeit:       	 ab III. Quartal 2010 
 
Eröffnungstermin: 05.05.10, 10:30 Uhr im Kultur-u. Medienraum
 
Zuschlags- u. Bindefrist: 	 31.05.2010     
 
Anforderung der Unterlagen bei:       

		  Ingenieurbüro Kleb GmbH    

		  Gustav – Freytag – Straße 29, 99096 Erfurt 

		  Tel. 0361 / 30 11 324  und Fax:  0361 / 30 11 333
 
Bewerbungs- bzw. Anforderungstermin:     bis zum 08.04.2010 
 
Kosten der Unterlagen:	 35,00 Euro   je Heftung, 	

			   einschl.Diskette und Lageplan

                                                zzgl. 5,00   bei Versand
Zahlungsweise:          
Die Verdingungsunterlagen werden erst versandt, wenn die 
Zahlung  auf dem u. g. Konto eingegangen ist.

neu!

Straßensperrungen und Verkehrsbeschränkungen im Landkreis Sömmerda, Stand 23.03.2010*

Straße Ortslage Zeitraum Behinderung Grund Umleitung

B 85 außerhalb der Ort-
schaft, Kreuzung B 85/
L1 058 (Hauenthal) in 
Richtung Weimar

10.03.08-31.12.10 Ampelregelung (auf 
Anforderung)

Baustellenausfahrt (Neu-
bau ICE-Trasse)

keine

K 18 Walschleben-Andisleben 01.03.10-29.05.10 Vollsperrung Straßenbauarbeiten Walschleben-K 18-Elx-
leben-B 4-Andisleben 
und in Gegenrichtung

B 85 außerhalb der Ort-
schaft, Kreuzung B 
85/L1 058 (Hauenthal)

24.03.10-30.04.11 
wetterabhängig

Verkehrsführung geän-
dert (Ampelregelung an 
2 Baustellenausfahrten)

Umbau der Kreuzung „Hau-
enthal“ zum Kreisverkehr im 
Zuge des Neubaus der ICE-Trasse

B 176 Ortlage Rothenber-
ga, Bahnhofstraße

06.04.10-30.09.10 Vollsperrung Kanal- und Straßenbauarbeiten L 1 057-Lossa-Kahl-
winkel-B 176 und in 
Gegenrichtung 

K 17 OD Gebesee, Kreuzung 
Ringlebener Straße/Mit-
telstraße/Feldstraße

27.03.10-11.04.10 Vollsperrung Straßenbauarbeiten örtlich (Ernst-Thäl-
mann-Straße-Deich-
straße bzw. Bahnstra-
ße-Lange Straße

*Änderungen auf  Grund von kurzfristig notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Redaktionsschluss sind jederzeit möglich.

Notwendige Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten führen kurzzeitig zu Verkehrsraumeinschränkungen und werden örtlich abgesichert!

Über die aktuellen Straßensperrungen können Sie sich auch im Internet unter www.landkreis-soemmerda.de informieren.

neu!

neu!
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Anschrift Los 4:	Ingenieurbüro Fruth, 				  
		  Grässner & Partner GmbH, 
		  Paul – Schäfer – Straße 1,  99086 Erfurt
		  Tel.: 0361 / 77905-0, Fax 0361 / 77905-55

Der Versand / Ausgabe der Verdingungsunterlagen erfolgt ab 
dem 08.04.2010, 9:00-16:00 Uhr. 

Abholung nach vorheriger Terminabsprache

j) Kostenbeitrag für die Verdingungsunterlagen:
Für die Ausgabe der Leistungsbeschreibung in Papierform und 
elektronischem Datenträger (D83) wird ein Entgelt  zzgl. Post-
versand erhoben:

Los 3:	 Leistungsbeschreibung inkl. Datentrÿger CD 10,-  , 		
	 zzgl. Versandkosten 5,-  

Los 4: 	Leistungsbeschreibung inkl. Datentrÿger CD 20,-  , 		
	 zzgl. Versandkosten 5,-  

Rückerstattung: nein

Zahlungsweise:	 Banküberweisung oder 				  
		  Barzahlung bei Abholung

Los 3:	 Ingenieurbüro
	 Bankverbindung	 Koch & Ingber
	 Konto: 140046321
	 BLZ: 82051000
	 Geldinstitut: Sparkasse Mittelthüringen
	 Verwendungszweck „BEWA Sömmerda Gebäude 4“

Los 4:	 Bankverbindung:	Ingenieurbüro Fruth,
	 Grässner & Partner
	 Konto: 130102660
	 BLZ: 82051000
	 Geldinstitut: Sparkasse Mittelthüringen
	 Verwendungszweck „BEWA Sömmerda Gebäude 4“

Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt (bzw. aus-
gegeben) wenn der Nachweis der Einzahlung vorliegt (Kopie 
Einzahlungsbeleg)

k) Ende der Angebotsfrist:	Einreichungsfrist der Angebote bis 
zur Angebotseröffnung 

Los 3:	 20.04.2010 um 10:15 Uhr

Los 4:	 20.04.2010 um   9:30 Uhr

l) Angebote sind zu richten an:

	 Trinkwasserzweckverband „Thüringer Becken“
	 Haus 2, Zimmer 214
	 Bahnhofstraße 28, 99610 Sömmerda
	 Tel.: (03634) 6849-0

Die Angebote sind verschlossenen, deutlich gekennzeichne-
ten Umschlägen einzureichen mit Vermerk: 

	 „BEWA Sömmerda“ – Angebotsunterlagen
	 Los-Nr. , Losbezeichnung  -BITTE NICHT ÖFFNEN-

m) Das Angebot ist abzufassen in: Deutsch

n) Zugelassene Personen bei der Eröffnung des Angebotes:

Bieter und deren Bevollmächtigte

o) Angebotseröffnung:		

Datum: am 20.04.2010

Uhrzeit:	 Los 4 Elektro	 09:30 Uhr

		  Los 3 Sanitär	 10.15 Uhr

Ort:	 Trinkwasserzweckverband „Thüringer Becken“
	 Versammlungsraum, Haus 2, Zimmer 212
	 Bahnhofstraße 28, 99610 Sömmerda 

Ausschreibung des TWZV „Thüringer Becken“

a) Auftraggeber:	 Trinkwasserzweckverband „Thüringer Becken“
		  Bahnhofstraße 28, 99610 Sömmerda
		  Tel.: (03634) 6849-0

b) Vergabeverfahren:	 Öffentliche Ausschreibung VOB/A

c) Art der Ausführung:	  Umbau Haus 4 / Garage 1 bis 3

d) Ort der Ausführung:	 Bahnhofstraße 28, 99610 Sömmerda

e) Art und Umfang der Leistung:

Los 3 – Sanitär-Heizung-Lüftung
Sanitärinstallationsarbeiten nach DIN 18381
2 Stück Waschtische
1 Stück Barrierefreie Toilettenanlage als Vorwandinstalla-
tion
1 Stück Urinal
1 Stück Trinkwasserfilter
Ca. 113 lfdm. Trinkwasserleitung aus Edelstahl DN 22 – DN 
28, einschl. Schwitzwasserisolierung
Ca. 10 lfdm. HT-Rohre als Abwasserleitung DN 50 – DN 100
Heizungsinstallationsarbeiten nach DIN 18380
19 Stück Plattenheizkörper
ca. 288 lfdm. Kupferrohr gepresst (DN15-DN35), einschl. 
Wärmedämmung
Lüftungsinstallationsarbeiten nach DIN 18379
1 Stück WC-Abluftanlagen incl. Rohrleitungen und Zubehör
2 Stück Abluftanlage für Chemikalienlager incl. Zubehör

Los 4 – Elektroinstallation:
Zähler- und Unterverteilung umsetzen, umbauen und er-
weitern					     1 Stück
Installationsgeräte liefern und montieren	 120 Stück
Kabel und Leitungen, verschiedene Verlegearten, liefern 
und verlegen					    1150 m
Kabelverlegesysteme, überwiegend Brüstungskanal lief-
ern und verlegen				    120 m
Beleuchtungskörper liefern und montieren 	 35 Stück
Behindertenrufkompaktrufset liefern und montieren		
						      1 Stück
Überspannungsschutzgeräte			   3 Stück

f) Einzelvergabe nach Losen: Es besteht die Möglichkeit Ange-
bote für mehrere Lose einzureichen.

g)	

h) Ausführungszeitraum: April bis Juni 2010

i) Anforderung der Unterlagen: Die Unterlagen können bis 
zum 07.04.2010 um 13:00 Uhr schriftlicher Form angefordert 
werden.

Los 3 Sanitär: 	 Fax: 03634-688211, 				  
		  per email: ilona.stapel@koch-ingber.de
		  Ingenieurbüro Koch & Ingber, 			 
		  Mozartstraße 16 in 99610 Sömmerda

Los 4 Elektro:	 Fax 0361/77905-55,  		
		  per email info@fgp-erfurt.de 			 
		  oder schriftlich
		  Ingenieurbüro Fruth, 
		  Grässner & Partner GmbH, 
		  PF 800235, 99028 Erfurt

Später eingehende Bewerbungen können nicht mehr berück-
sichtigt werden.

Anschrift Los 3:	Ingenieurbüro Koch + Ingber

		  Mozartstraße 16, 99610 Sömmerda

		  Tel. 03634-6882-0, Fax: 03634-688211

•

•
•

•

•
•

•
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Das Veterinär- und 					  
Lebensmittelüberwachungsamt informiert

Neue Regelungen zur Kennzeichnung von Einhufern

Die Kennzeichnungs- und Registrierungspflichten von Einhu-
fern (Pferde, Esel, Zebras, Maultiere) wurden durch die EU-
Verordnung 504/2008 neu geregelt.

Die neuen Kennzeichnungsregeln gelten 

für alle Tiere, die ab dem 01. Juli 2009 geboren wurden 
sowie

für alle Tiere, die vor dem 01. Juli 2009 geboren wurden 
und für die bisher kein Equidenpass beantragt wurde.

Was ist neu?
Alle ab dem 01. Juli 2009 geborenen Einhufer müssen inner-
halb von sechs Monaten nach der Geburt oder bis zum 31.12. 
des Geburtsjahres mit einem elektronischen Transponder (Mi-
krochip) gekennzeichnet werden. 

Darüber hinaus müssen alle Einhufer, die vor dem 01. Juli 2009 
geboren wurden und für die bisher kein Equidenpass bean-
tragt wurde, nun auch einen Pferdepass haben und mit einem 
Transponder gekennzeichnet werden.

Der Transponder enthält eine 15 - stellige Nummer, die nur 
einmal vergeben wird und somit eine individuelle Kennzeich-
nung darstellt. Diese 15 – stellige Lebensnummer wird im Equi-
denpass erfasst.

Der Transponder ist vor der Ausstellung des Passes zu implan-
tieren. Die Implantation darf nur durch einen Tierarzt oder 
eine sachkundige Person des Pferdezuchtverbandes erfolgen.

Diese Regelung gilt generell ohne Ausnahme und unabhängig 
davon, ob ein Einhufer im Bestand verbleibt oder verbracht 
werden soll.

Verantwortlich für die Beantragung des Pferdepasses und 
Durchführung der Kennzeichnung ist der Tierhalter. Tierhalter 
ist derjenige, der die Tiere tatsächlich hält.

Wer stellt den Pass aus?
Alle Tierhalter von Einhufern in Thüringen, die keinem Zucht-
verband angehören, wenden sich an den:

	 Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen e.V. (PZVST)
	 Geschäftsstelle Thüringen
	 99438 Weimar-Lefgefeld, Im Boden 2

Der Antrag auf Ausstellung des Passes ist beim Pferdezucht-
verband Sachsen-Thüringen e.V. oder beim zuständigen Vete-
rinär- und Lebensmittelüberwachungsamt erhältlich.

Gehört der Pferdehalter einem Zuchtverband an, sind Passaus-
stellung und Kennzeichnung bei dem zugehörigen Zuchtver-
band zu beantragen.

Wer stellt den Transponder zur Kennzeichnung zur Verfügung?
Der Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen e.V. wurde mit 
der Beschaffung und Ausgabe der Transponder für Thüringen 
beauftragt. Der Tierhalter muss die für die Kennzeichnung er-
forderlichen Transponder dort beantragen. Dabei ist anzuge-
ben, wer den Mikrochip setzen soll.

Kosten, die dem PZVST im Zusammenhang mit der Ausstel-
lung und Ausgabe eines Equidenpasses entstehen, werden 
dem Pferdehalter in Rechnung gestellt.

Weitere Informationen sind im Veterinär- und Lebensmittelü-
berwachungsamt Sömmerda, Wielandstr. 4, 99610 Sömmerda, 
Tel.: 03634 354 533, erhältlich.

•

•

p) geforderte Sicherheiten: 	
Die Sicherheit der Vertragserfüllung beträgt 5% der 
Auftragssumme und für die Gewährleistung 3% der Abrech-
nungssumme.

q) Zahlungsbedingungen: gemäß Verdingungsunterlagen

r)	

s) geforderte Eignungsnachweise

Nachweis der Eignung gemäß VOB/A $ 8 Nr. 3 a; b; c; d; e; f ; g
Mindestlohnerklärung
Versicherungsnachweise
Bescheinigung Berufsgenossenschaft
Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes
Referenzen für vergleichbare Objekte

Die geforderten Nachweise sind zusammen mit den Verdin-
gungsunterlagen einzureichen.

t) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 26.04.2010

u) Nebenangebote:

sind zugelassen nur in Verbindung mit dem Hauptangebot 
und sind gesondert zu kennzeichnen.

v) Auskünfte erteilt: 

Nicht beigefügte Unterlagen können nach Voranmeldung 
eingesehen werden 

Los 3: Ingenieurbüro Koch + Ingber, Mozartstraße 16, 99610 
Sömmerda, Tel. 03634-6882-0, Fax: 03634-688211

Los 4: Ingenieurbüro Fruth, Grässner & Partner GmbH, Paul-
Schäfer-Str. 1, 99086 Erfurt, Tel.: 0361 / 77905-0, Fax 0361 / 
77905-55  email info@fgp-erfurt.de

Telefonische Auskünfte werden nicht erteilt.

w) Vergabeprüfstelle:
Landratsamt Sömmerda, Kommunalaufsicht,
Wielandstraße 4, 99610 Sömmerda

gez. Zweimann
Verbandsvorsitzender

Trinkwasserzweckverband „Thüringer Becken“

Verordnung über das Offenhalten von 		
Verkaufsstellen des Landkreises Sömmerda 
vom 15. März 2010

Aufgrund § 10 Absatz 1 und Absatz 3 Thüringer Ladenöffnungs-
gesetz (ThürLadÖffG) vom 24. November 2006 (GVBl. Nr. 16 S. 
541) wird verordnet:

§ 1
In der Stadt Kölleda dürfen die Verkaufsstellen aus Anlass der 
Frühlingssaison am 18. April 2010 in der Zeit von 11.00 Uhr bis 
17.00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung sind Ordnungs-
widrigkeiten im Sinne von § 14
Thüringer Ladenöffnungsgesetz.
	

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

Sömmerda, den 15. März 2010

Dohndorf
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Person der jüngeren Person vor. Zu Lebzeiten beauftragte Per-
sonen gehen Personen nach Buchstaben a) bis h) vor.

Bei Wiederbelegung und Umbettung der Antragsteller.

Bei Verlängerung der Nutzungsdauer der Inhaber des Nut-
zungsrechts.

Wer sonstige in der Friedhofssatzung aufgeführte Leistungen 
beantragt oder in Auftrag gibt.

(2) Für die Kostenschuld haftet in jedem Falle auch

der Antragsteller,

diejenige Person, die sich dem Friedhofsträger gegenüber 
schriftlich zur Tragung der Kosten verpflichtet hat.

(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Entstehung der Kostenschuld, Fälligkeit

(1) Die Kostenschuld entsteht durch Beantragung einer Lei-
stung mit der Inanspruchnahme von Leistungen nach der 
Friedhofssatzung.

(2) Die Kosten sind mit Bekanntgabe des entsprechenden Ge-
bührenbescheides fällig.

(3) Der Friedhofsträger kann – außer in Notfällen – die Benut-
zung des Friedhofes und seiner Einrichtungen untersagen so-
wie Leistungen verweigern, solange die hierfür vorgesehenen 
Kosten nicht entrichtet und auch keine entsprechende Sicher-
heit geleistet worden ist.

§ 4
Stundung, Erlass und Rückzahlung von Kosten

1) Kosten können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen 
persönlicher oder sachlicher Härten gestundet sowie ganz 
oder teilweise erlassen werden.

(2) Wird auf eine Grabstelle vor Ablauf des Nutzungsrechts 
verzichtet, so werden die bei der Überlassung des Nutzungs-
rechts gezahlten Kosten nicht, auch nicht teilweise, zurückge-
zahlt.

§ 5
Rechtsbehelfe

(1) Die Rechtsbehelfe gegen Kostenbescheide auf Grund die-
ser Satzung regeln sich nach den Bestimmungen der Verwal-
tungsgerichtsordnung in der jeweils gültigen Fassung.

(2) Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs gegen die Heran-
ziehung zu Kosten nach der Friedhofsgebührenordnung wird 
die Verpflichtung zur sofortigen Zahlung nicht aufgehoben. 

(3) Nicht rechtzeitig gezahlte Kosten werden kostenpflichtig 
angemahnt. Der säumige Kostenschuldner hat die entstan-
denen Aufwendungen, insbesondere Auslagen, zu ersetzen. 

(4) Nach erfolgloser Mahnung können die Kosten nach der 
Thüringer Friedhofsgebührenbeitreibungsverordnung vom 9. 
Dezember 1998 (GVBl. Seite 436) beigetrieben werden. 
Zu einem späteren Zeitpunkt neu erlassene Rechtsvorschriften 
gelten entsprechend.

II. Kosten

§ 6 
Grabkosten

Für den Erwerb (eines Reihengrabes bzw.) eines Nutzungs-
rechtes an einer Wahlgrabstätte werden folgende Kosten er-
hoben:

2.

3.

4.

1.

2.

Bekanntmachung des AZV „Finne“ gem. 		
§ 40 Abs. 2 Thür. Kommunalordnung (ThürKO)

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes 
„Finne“ hat in ihrer öffentlichen  Sitzung am 15. März 2010 fol-
gende Beschlüsse mehrheitlich gefasst, die hiermit öffentlich 
bekannt gemacht werden:

Beschluss-Nr. 19/2010
1. Satzung zur Änderung der Satzung für die 

öffentliche Entwässerungsanlage des 
AZV „Finne“ (Entwässerungssatzung – EWS)

Die Verbandsversammlung des AZV „Finne“ beschließt die 
1. Satzung zur Änderung der Satzung für die öffentliche Ent-
wässerungsanlage des AZV „Finne“ (Entwässerungssatzung 
– EWS).

Beitrittsbeschluss-Nr. 20/2010
Würdigung zur Haushaltssatzung und 

Wirtschaftsplan für das Jahr 2010

Die Verbandsversammlung des AZV „Finne“ beschließt den 
Beitrittsbeschluss zur Würdigung der Haushaltssatzung und 
des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2010 des AZV „Finne“.

Friedhofsgebührenordnung für den Friedhof 
der Evangelischen Kirchengemeinde 		
Ottenhausen

Der Gemeindekirchenrat der Evangelischen Regionalgemein-
de Weißensee hat in seiner Sitzung vom Montag, 27. Oktober 
2008 die nachstehende Friedhofsgebührenordnung gemäß § 
29 der Friedhofssatzung vom 27. Oktober 2008 beschlossen:

I Gebührenpflicht

§ 1
Gegenstand der Gebühren

Für die Benutzung des Friedhofes, seiner Einrichtungen und 
Anlagen sowie für besondere Leistungen der Kirchgemeinde 
werden Gebühren und Auslagen (Kosten) nach dieser Fried-
hofsgebührenordnung erhoben. Gräber im Sinne dieser 
Friedhofsgebührenordnung sind Wahlgrabstätten, Gemein-
schaftsgrabanlagen und Ehrengrabstätten für Erd- und Urnen-
beisetzungen. 

§ 2
Kostenschuldner

(1) Schuldner der Kosten für Leistungen oder Genehmigungen 
nach der Friedhofssatzung sind:

Bei Erstbestattungen die gemäß § 18 Abs. 1 des Thüringer 
Bestattungsgesetzes vom 19. Mai 2004 Anzeigeberechtigten 
und Verpflichteten in folgender Reihenfolge:

der Ehegatte

der Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft

die Kinder

die Eltern

die Geschwister

die Enkelkinder

die Großeltern

der Partner einer auf Dauer angelegten nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft.	

Kommen für die Bestattungspflicht nach den Buchstaben a) 
bis h) mehrere Personen in Betracht, so geht jeweils die ältere 

1.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.
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(3) Für die Beisetzung in einer Gemeinschaftsgrabanlage 

a)	 Bei einer Sargbeisetzung		  ..............................  

b)	 Bei einer Urnenbeisetzung	 ..............................  

(4) Für die Beisetzung in einer Ehrengrabstätte werden keine 
Kosten erhoben / folgende Kosten erhoben:..............................  

(5) Bei außergewöhnlich schwierigen Bodenverhältnissen (Ge-
stein, tiefgehender Frost, Morast, Tiefenbegräbnis) werden 
Zuschlÿge in Hđhe von 			   ..............................  
erhoben.

(6) Für die Bestattung von Leibesfrüchten und Fehlgeborenen, 
die unter Vorlage des vorgeschriebenen Bestattungsscheines 
des Arztes oder der Hebamme ohne Mitwirkung der Fried-
hofsverwaltung geschieht, sind Kosten in Höhe von 	
					     .............................   
zu entrichten.	
Ein Anspruch auf das Nutzungsrecht an einem Grab besteht 
für diesen Fall nicht.

(7) Für Bestattungen an Samstagen nach ..................... Uhr wird 
ein Zuschlag in Höhe von ........................... % der vollen Kosten 
berechnet.

(8) Sofern das Ausheben und Zuwerfen einer Grabstätte in 
Nachbarschafts- oder Freundschaftshilfe genehmigt und 
durchgeführt wird, werden dafür keine Kosten erhoben bzw. 
die Pauschalkosten um ........ %  ermäßigt.

§ 8
Ausgrabungs- und Umbettungskosten - entfällt

Werden Ausgrabungen auf Grund richterlicher Anordnungen 
oder durch Umbettungen erforderlich, werden folgende Ko-
sten erhoben:

Ausgraben der Leiche einer Person über 5 Jahre	
.....................  

für die Ausgrabung der Leiche eines Kindes unter 5 Jahren		
....................   

für die Ausgrabung einer Urne 					   
....................   

ist bei der Ausgrabung eine Umsargung erforderlich, be-
trägt die Gebühr 					   
.....................  

(In den Kosten ist kein Betrag für einen Ersatzsarg enthalten.)

§ 9
Kosten für die Grabräumung

Für die Räumung einer Grabstätte nach Ablauf der Ruhe-
zeit/Nutzungszeit, nach der Entziehung des Nutzungsrechtes 
bzw. der Entfernung von nicht genehmigten Grabmalen und 
baulichen Anlagen durch den Friedhofsträger bzw. von ihm 
beauftragte Unternehmer gemäß der §§ 19 bis 22 der Fried-
hofssatzung vom 27. Oktober 2008 werden folgende Kosten 
erhoben:

Für die Beseitigung von Grabmalen und Abdeckplatten o. 
ä. Einrichtungen:
Bei Reihengrÿbern und einstelligen Wahlgrÿbern	60,00          

Auf mehrstelligen Wahlgrÿbern je Grabstelle	 50,00  		
				  

Für die Beseitigung von Grabeinfriedungen je laufenden 
Meter		 				      7,50  

Für die Beseitigung von Bäumen Strauchwerk, Gebüsch je 
Gewÿchs					     20,00  

Fėr die Beseitigung sonstigen Zubehđrs		  10,00  

In jedem Fall sind die tatsächlich entstandenen Kosten zu er-
setzen.

a)

b)

c)

d)

a)

1.

2.

b)

c)

d)

1. Für Wahlgräber - Erdbestattung

a) je Wahlgrabstelle des Wahlgrabes		  130,00   

b) je Wahlgrabstelle fėr Kinder unter 5 Jahren	 .............  

2. Für Wahlgräber - Urne

a) je Wahlgrabstelle des Wahlgrabes		  65,00  

b) Zuschlag je Wahlgrabstelle in bevorzugter Lage	 .........  
3. Für Gemeinschaftsgrabstellen	    		    -

je Grabstelle					     .........            
				  
Für das Anbringen einer Namenstafel, die Aufnahme persön-
licher Daten auf einer Namenstafel am gemeinsamen Grabmal 
oder für ähnliche Leistungen werden die tatsächlich anfal-
lenden Kosten einschließlich Mehrwertsteuer erhoben.

4. Für Urnenbeisetzungen in einer schon belegten Grabstätte.

Für die Verleihung eines Beisetzungsrechtes für eine Urne in 
einer schon belegten Grabstelle			   52,00  

5. Verlängerung oder Wiedererwerb von Rechten an Grabstät-
ten. Für die Verlängerung oder den Wiedererwerb von Rech-
ten an Grabstellen werden pro Grabstelle und Jahr folgende 
Kosten erhoben:

a) Wahlgrab - Erdbestattung

anlässlich der Belegung der zweiten Stelle eines Wahl-
grabes 					     5,28  

anlässlich der Belegung eines Wahlgrabes mit einer oder 
mehreren weiteren  Urnen			   5,28  

bei sonstigen Verlängerungen oder dem Wiedererwerb 
eines Rechtes	 an einer Grabstÿtte		  5,28  

b) Wahlgrab – Urne

anlässlich der Belegung der zweiten Stelle eines Wahl-
grabes 		        			     2,64  

anlässlich der Belegung eines Wahlgrabes mit einer oder 
mehreren weiteren Urnen			   2,64  

bei sonstigen Verlängerungen oder dem Wiedererwerb 
eines Rechtes an einer Grabstÿtte 		  2,64  	
		    

§ 7
Bestattungskosten - entfällt

(1) Für das Ausheben und Schließen eines Grabes jedoch ohne 
Bedecken mit einer Bepflanzung werden folgende Kosten er-
hoben:

a) Bei der Bestattung einer Leiche unter 5 Jahren, eines Fehlge-
borenen oder einer Leibesfrucht

1. in einem Reihengrab			   .............................  

2. in einem Familiengrab			   .............................  

aa)	 Erstbestattung			   .............................  

bb)	 jede weitere Bestattung		  .............................  

b) Bei der Bestattung einer Leiche vom 5. Lebensjahr ab 

1. in einem Reihengrab			   ..............................  

2. in einem Wahlgrab			   ..............................  

aa)	 Erstbestattung			   ..............................  

bb)	 jede weitere Bestattung		  ............................    

(2) Bei der Beisetzung von Urnen werden folgende Kosten er-
hoben:

a)	 In einem Reihengrab		  ..............................  

b)	 In einem Wahlgrab je Urne	 .............................   

1)

2)

3)

1)

2)

3)
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§ 10
Sonstige Kosten - Friedhofsunterhaltungsgebühr

Für die laufende Pflege und Unterhaltung sowie die Aufrecht-
erhaltung der Ordnung und Sicherheit auf dem Friedhof wer-
den unabhängig von der Größe der Grabstelle folgende Ko-
sten erhoben:

1. Friedhofsunterhaltungsgebėhr pro Jahr		  10,00   

2. Unterhaltung von Grabstellen bei Einebnung vor Ablauf 
des

Nutzungsrechtes pro Jahr			   10,00  

§ 11
Kosten für die Benutzung einer 

Leichenhalle, einer Friedhofskapelle 

(1) Für die Benutzung der Leichenhalle/ Kirche werden fol-
gende Kosten erhoben:

Aufbewahrung einer Leiche bis zu .................. Tagen 	
	 .......................  					   
für jeden weiteren Tag 					  
	 ......................   
für die Aufbewahrung einer Urne bis zu ..... Tagen		
	 ......................   					   
für jeden weiteren Tag					   
	 ................. .....  
für das Ausschmücken eines Aufbahrungsraumes/der Fried-
hofskapelle/der Kirche						    
	 .......................  
Nutzung der Trauerhalle für Trauerfeier	  			 
	 60,00      

(2) Für Trauerfeiern ohne kirchliche Begleitung werden erho-
ben:

für Energie und Heizung					   
			   ........................  
für die Benutzung eines Musikinstrumentes der Kirchge-
meinde		  ........................  
für die Gestellung eines Musikers				  
	 .		  .......................  

(3) Sofern Leistungen von Dritten erbracht werden, werden 
Kosten nur erhoben, wenn sie dem Friedhofsträger in Rech-
nung gestellt worden sind (Auslagenersatz).

§ 12
Verwaltungskosten

Soweit keine Verwaltungskosten nach der jeweils geltenden 
Kirchlichen Verwaltungskostenverordnung erhoben werden, 
gelten die nachfolgend aufgeführten Verwaltungskosten:

Allgemeine Verwaltungskosten aus Anlass einer Bestattung	
	 10,00  
Für die Genehmigung von Grabmalen und sonstigen bau-
lichen Anlagen

Gestattung der Aufstellung eines liegenden Kissensteines 
bis zu einer Höhe von 0,15 m oder einer Grabplatte	
10,00  

Gestattung der Errichtung eines Grabmals mit einer Höhe 
von mehr als 0,15 m 

aa)	 bei einstelligem Grab		  10,00  

bb)	 bei mehrstelligem Grab		  20,00  

cc)	 Zuschlag für Grabmale mit einer Ansichtsfläche von 
mehr als einem Quadratmeter		  .....-.... 

3. Für sonstige Verwaltungsleistungen 

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

1.

2.

a)

b)

Genehmigung einer Umbettung	 10,00  

Berechtigungskarte zur Durchführung gewerblicher Arbei-
ten 					     10,00  

Genehmigung der Beisetzung eines Ortsfremden, soweit 
nicht bereits ein Anrecht auf Beisetzung in einem Wahl-
grab besteht				    10,00  

die Erlaubnis zum Befahren des Friedhofes mit einem Kraft-
fahrzeug				    .....-.... 

fėr das Erteilen einer Fotografiererlaubnis	 .....-.... 

§ 13
Sonder- und Nebenleistungen

Leistungen, die in dieser Gebührenordnung nicht genannt 
sind, werden nur auf besondere Vereinbarung erbracht, wobei 
das zu entrichtende Entgelt der Höhe des tatsächlichen Auf-
wandes einschließlich der Mehrwertsteuer entspricht.

§ 14
Inkrafttreten

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer kirchen-
aufsichtlichen Genehmigung und der Genehmigung durch 
die Rechtsaufsichtsbehörde, die für die Kommunalgemeinde 
zuständig ist, auf deren Gebiet sich der Friedhof befindet, am 
Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung treten 
alle bisherigen Friedhofsgebührenordnungen außer Kraft. 

Friedhofsträger:
Weißensee, 24.11.2008	 	 gez. Mänz		
Ort, den				   Vorsitzende/r 			 
				    od. Stellv. Vorsitzende/r
				    D.S. des GKR
								      
				    gez. K. Teichmüller	
				    Kirchenälteste/r

				    gez. Peter Stockmann, Pfr. i. E.
				    Kirchenälteste/r

Genehmigungsvermerke:
1. Kirchliches Verwaltungsamt Artern 			 

Die Leiterin des Kirchl. Verwaltungsamtes Artern D.S.

Artern, den 19.12.2008	 	 gez. Begrich		
Ort, den				   Begrich - Amtsleiterin

2. Landratsamt Sömmerda

Sömmerda, 18.02.2009	 	 gez. Roth D.S.		
Ort, den 

Ausfertigung:
Die vom Gemeindekirchenrat der Evangelischen Regionalge-
meinde Weißensee am 27.10.2008 beschlossene Friedhofsge-
bührenordnung der Kirchengemeinde Ottenhausen wurde  
Kirchlichen Verwaltungsamt Artern als zuständiger Aufsichts-
behörde angezeigt. Die Aufsichtsbehörde hat am 19.12.2008 
unter dem Aktenzeichen F015/08 vorstehend genannter Sat-
zung die kirchenaufsichtliche Genehmigung erteilt. 
Die Rechtsaufsichtsbehörde, die für die Kommunalgemeinde 
zuständig ist, auf deren Gebiet sich der Friedhof befindet, hat 
am 18.02.2009 die erforderliche Genehmigung erteilt.
Die vorstehend benannte Friedhofsgebührenordnung der  
Kirchengemeinde Ottenhausen wird deshalb ausgefertigt und 
öffentlich bekannt gemacht.

Weißensee, 24.02.2010	
Ort, den     

gez.  Mänz

a)

b)

c)

d)

e)
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Aktuelles aus dem Jugendamt

Mediationsangebot des Jugendamtes Sömmerda

Das am 1. September 2009 in Kraft getretene neue Gesetz über 
das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) weist die Familienge
richte ausdrücklich auf Mediation als Lösungsansatz zur Streit
beilegung hin. Der Gesetzgeber zieht damit die Konsequenz 
aus empirischen Erkenntnissen, dass es Familienkonflikte gibt, 
die mit den herkömmlichen juristischen Mitteln nicht zu lösen 
sind. 

Was ist Mediation?

Es handelt sich um eine Methode der gewaltfreien Konflikt-
bearbeitung. Mediation ist ergebnisorientiert. Ergebnisse von 
Mediation sind nicht richtig oder falsch, sondern dann gut, 
wenn sie von beiden Elternteilen als fair und stimmig erlebt 
werden und nicht über Kinder, sondern für Kinder verhandelt 
wurde. Das Ziel ist eine Vereinbarung zwischen den Eltern, die 
bei einer gerichtlichen Entscheidung oder bei der Trennung 
einer Lebensgemeinschaft eine tragfähige Grundlage für den 
künftigen Umgang der Partner miteinander und für die ge-
meinschaftliche Verantwortung für die Kinder bildet.

Mediation stärkt somit die Kompetenz der Eltern und fordert 
die gemeinsame Wahrnahme ihrer Elternverantwortung zum 
Wohle ihrer Kinder heraus.

Mediation ist also eine konstruktive Konfliktlösung mit Hilfe 
einer neutralen, dritten Person. 

Dazu bietet das Jugendamt Sömmerda Unterstützung einer 
ausgebildeten Mediatorin in Konfliktsituationen an. Im letzten 
Quartal dieses Jahres wird es auch möglich sein, Co-Media-
tion anzubieten. Hierbei werden zwei Mediatorinnen bei Be-
darf gemeinsam mit den Eltern an einer Lösung arbeiten.  

Sie übernehmen diese Aufgabe - ohne dabei Lösungs-
vorschläge zu machen, Verurteilungen auszusprechen oder 
Partei zu ergreifen. Bei Mediation geht es um Einsicht - nicht 
um Rechthaberei. Es gibt keine Verlierer. Beide Parteien kön-
nen im lösungsorientierten Gespräch nur gewinnen. 
Die Mediatorinnen sind dafür verantwortlich, dass dies in 
richtiger Weise geschieht und tatsächlich die richtigen Kon-
fliktpunkte herausgearbeitet werden. Dazu gehört, dass die 
Beteiligten wieder in ein Gespräch kommen, das nutzbrin-
gend ist, so dass die Meinungen und Sichtweisen des anderen 
gehört werden.
Mediation beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Das Ver-
mittlungsangebot beim Jugendamt ist grundsätzlich kosten-
frei. 

Die Merkblätter „Vermittlung (Mediation) – Wege aus dem 
Scheidungsstreit“ und „Vermittlung und Mediation“ liegen 
beim hiesigen Jugendamt aus. 

Nähere Informationen erhalten Sie außerdem über das Ju-
gendamt Sömmerda, Wielandstraße 04, Frau Anja Hofmann, 
Zimmer 1.57 unter der Rufnummer: 036 34 - 354 108. 

Der Landrat informiert

Bürgerberatung

Jeweils dienstags zwischen 16.00 und 18.00 Uhr bieten Mitar-
beiter des Landratsamtes Sömmerda (Herr Schneider, Herr 
Fiebig und Herr Doll) in der Bahnhofstraße 9 eine Bürgerbera-
tung an. 
Es wird aber darauf hingewiesen, dass diese Bürgerberatung 
keine rechtliche Beratung nach dem Rechtsdienstleistungsge-
setz, sondern den Bürgern eine Hilfestellung auf dem oft müh-
samen Behördenweg ist.

Nächste Bürgersprechstunde am:

06.04.2010   Herr Doll	          Zi. 214	 Tel. 03634/354-240

13.04.2010   Herr Fiebig                Zi. 104	 Tel. 03634/354-201

20.04.2010   Herr Schneider        Zi. 118	 Tel. 03634/354-634

Das Abfallwirtschaftsamt informiert

Im Landkreis Sömmerda ist in der Zeit vom 29. März bis 11. 
April 2010 die Verbrennung von trockenem und unbelastetem 
Baum- und Strauchschnitt, der auf nicht gewerblich genutzten 
Grundstücken anfällt, außerhalb im Zusammenhang bebauter 
Ortsteile, erlaubt. 

Wie entsorge ich Baum- und Strauchschnitt, wenn ein Ver-
brennen auf meinem Grundstück aufgrund seiner Lage nicht 
erlaubt ist?

Befindet sich das Grundstück innerhalb eines im Zusammen-
hang beauten Ortsteils (gegebenenfall bei der Gemeinde er-
fragen), so ist ein Verbrennen von Baum- und Strauchschnitt 
unzulässig. Dies gilt auch für Grundstücke außerhalb dieses 
Bereiches, wenn geforderte Abstandsflächen zu Straßen (50 
m), Gebäuden (15 m zu Öffnungen in Gebäudewänden, zu 
Gebäuden mit weicher Überdachung sowie zu Gebäuden mit 
brennbaren Außenverkleidungen) und Grundstücksgrenzen 
(5 m) nicht eingehalten werden können.

Kleinere Äste und Strauchschnitt sollten gehäckselt werden 
und anschließend auf den Kompost bzw. in die Biotonne. Grö-
ßere Äste können nach dem Zersägen auch in die Biotonne 
oder zum Verrotten im Garten liegen gelassen werden.

Ganzjährig besteht die Möglichkeit, kompostierbare Abfälle 
gegen eine Gebühr in der Kompostierungsanlage entsorgen 
zu lassen. Dies kann z. B. durch Selbstanlieferung oder Beauf-
tragung der Abholung in Verbindung mit einer Containerstel-
lung erfolgen. 

Im Verbrennungszeitraum bietet die Umweltdienst Sömmerda 
GmbH die kostenlose Kleinmengenannahme (maximal 1 PKW-
Anhänger) von Baum- und Strauchschnitt (keine anderen Gar-
tenabfälle) aus privaten Haushalten des Landkreises Sömmer-
da auf der Kompostierungsanlage Michelshöhe an.

Öffnungszeiten Kompostierungsanlage Michelshöhe:
Montag bis Freitag von 7:00 bis 16:00 Uhr

Samstag, den 27.03.2010 u. 10.04.2010 von 08:00 bis 12:00 Uhr

Für die Anlieferung größerer Mengen Baum- und Strauch-
schnitt und gegebenenfalls Containerbestellungen erfragen 
Sie Zeitraum und Preise bei der Umweltdienst Sömmerda 
GmbH unter 036371/6670 bzw. 03634/610601.

Am Osterwochenende sind Umladestation und Kompostie-
rungsanlage geschlossen. Anlieferungen sind am 01.04.2010 bis 
16:00 Uhr und danach am 06.04.2010 ab 07:00 Uhr möglich. 
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VHS – aktuell 

- Frühjahrssemester 2010 -

Die Kreisvolkshochschule auf dem Weg zur Qualitätstestie-
rung nach dem Modell der Lernerorientierten Qualitätstestie-
rung in der Weiterbildung (LQW®)

Bildung und Begegnung – wenn es überhaupt gelingen kann, 
Volkshochschularbeit mit einem einzigen Motto zu kennzeich-
nen, dann mit diesem. Wie sollte man anders die volle Band-
breite des sich beständig aktualisierenden Bildungsangebotes 
und die große Vielzahl der Möglichkeiten zu Erfahrungsaus-
tausch und Kommunikation umschreiben? Ein einziger Blick 
in das Veranstaltungsprogramm jeder Volkshochschule in 
Deutschland macht es deutlich: 

„Wir gehören zum Leben der Menschen dazu!“ 

In Sömmerda ist das jedenfalls so. Weit über 2.000 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer nutzen jährlich die Chan-
ce, aus den ca. 250 Veranstaltungen etwas Interessantes, 
Nützliches und Freude Bringendes für sich auszuwählen.  
Wir haben uns den Anspruch aus den frühesten Tagen der 
Volkshochschulbewegung bis heute bewahrt, den Zugang zu 
lebenslangem Lernen für jedermann offen zu halten. Und das 
nicht nur auf Spezialgebieten und punktuell, sondern generell 
und flächendeckend. Von Alphabetisierung bis Zeitmanage-
ment ist in der Hauptgeschäftsstelle in Sömmerda oder den 
Außenstellen Gebesee, Kölleda, Buttstädt sowie zahlreichen 
weiteren Lernorten fast alles zu haben. Eine anspruchsvolle 
Aufgabe!

Die Volkshochschule erfüllt damit je nach Blickwinkel eine 
gesamtgesellschaftliche Notwendigkeit zum (Weiter-) Lernen 
nach der Erstausbildung oder ein individuelles Bedürfnis nach 
persönlicher Weiterentwicklung. Gerade im letzteren Bereich 
befinden wir uns in harter Konkurrenz mit schier übermäch-
tigen Mitbewerbern um Einschalt- und Teilnehmerquoten. 
Wenn die Volkshochschule ihren Platz in der Mediengesell-
schaft halten und sogar Positionen ausbauen konnte, so gibt 
es neben den nüchternen Argumenten um Nutzen und Zuge-
winn insbesondere eine Erklärung: „Weil’s einfach auch Freu-
de macht, zu gegebener Zeit etwas für sich selbst zu tun.“

Organisationsintern hält dieses Jahr und die Zukunft eine 
große Herausforderung für uns - die Kreisvolkshochschule 
Sömmerda - bereit. Mit der Zertifizierung der  Lernerorien-
tierten Qualitätstestierung in der Weiterbildung (LQW) wird 
ein bundesweit gültiges, staatlich anerkanntes Qualitätssiegel 
vergeben. Der gesamte Prozess der Qualitätssicherung ist da-
bei auf die speziellen Belange einer Bildungseinrichtung aus-
gerichtet. Das ist entscheidend, denn kaum ein Vorgang ist so 
komplex wie das „Lernen“. Mit herkömmlichen Qualitätskrite-
rien ist daher Bildungsarbeit kaum zu bewerten.

Wir richten seit 2004 unsere Arbeit nach den Kriterien der ler-
nerorientierten Qualitätstestierung aus, entwickeln und sichern 
die Qualität unserer Arbeit in insgesamt 11 Bereichen. Informa-
tionen dazu erhalten Sie in unseren Erläuterung zum Qualitäts-
entwicklungs- und Testierungsverfahren nach LQW 3. 

In diesem Jahr stellt sich unsere Einrichtung dem Testierungs-
verfahren. Am 1. September 2009 haben wir uns für das Te-
stierungsverfahren LWQ 3 angemeldet und werden bis zum 
Oktober dieses Jahres den Qualitätsentwicklungs- und Prü-
fungsprozess durchlaufen.

Mit großer Sorgfalt haben wir im Oktober 2005 das Selbstver-
ständnis unserer Einrichtung mit dem Leitbild der Kreisvolks-
hochschule Sömmerda definiert. Bitte lesen Sie unser Leitbild 
und messen Sie uns künftig an unseren Aussagen.

Qualität und Beständigkeit in der Bildungsarbeit ist uns und 
Ihnen wichtig.

Leitbild der Kreisvolkshochschule Sömmerda

Definition gelungenen Lernens:
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Kurse erwerben 
Kenntnisse sowie geistige und körperliche Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. Das Lernen befähigt sie dazu besser am gesell-
schaftlichen Leben teilzunehmen, ihre Sozialkompetenz zu 
verbessern und ermöglicht ihnen berufliches Fortkommen. 

Das Lernen macht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern trotz 
aller damit verbunden Anstrengungen Spaß und regt sie zum 
Weiterlernen an, sodass sie weitere Fortbildungsangebote in 
Anspruch nehmen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kön-
nen Zertifikate und Zeugnisse erwerben.

Identität und Auftrag:
Die Kreisvolkshochschule des Landkreises Sömmerda ist 
die kommunale Erwachsenenbildungseinrichtung des Land-
kreises. Grundlage für die Arbeit der Kreisvolkshochschule 
Sömmerda ist das Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz. Der 
Landkreis gewährleistet mit seiner Volkshochschule  im Rah-
men seiner verfassungsmäßigen Zuständigkeit  eine Grund-
versorgung auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung. 

Allgemeine Ziele:
Die KVHS Sömmerda gewährleistet ein flächendeckendes 
vielfältiges und kostengünstiges Bildungsangebot. Die Bil-
dungsangebote motivieren die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer zum lebensbegleitenden Lernen und bieten ihnen hierzu 
Gelegenheit. Die KVHS orientiert sich an den Bildungsbedürf-
nissen der Einwohner des Landkreises und entwickelt dafür 
Bildungsangebote.

Werte:
Die Arbeit der KVHS ist konfessionsfrei und unparteiisch. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KVHS stehen ge-
sellschaftlichen Neuerungen aufgeschlossen gegenüber und 
bringen dies in zukunftsorientierte Bildungsangebote ein. Da-
bei fühlen sie sich den Traditionen der Erwachsenenbildung 
verpflichtet. Für unsere Kunden sind wir zuverlässige und se-
riöse Ansprechpartner. Bürgerfreundlichkeit steht für unser 
Team im Vordergrund.

Kunden: Adressaten und reale Teilnehmende:
Die Kunden der KVHS sind die Einwohner des Landkreises 
Sömmerda, unabhängig von Alter, sozialer Herkunft und Nati-
onalität. Die KVHS arbeitet kundenorientiert. Dabei ist uns die 
Kundenzufriedenheit besonders wichtig. Auch für Betriebe, 
Behörden, Vereine und andere Einrichtungen konzipieren wir 
bedarfsgerechte Bildungsangebote und arbeiten mit ihnen zu-
sammen.

Leistungen:
Die KVHS bietet ein umfangreiches Bildungsangebot in fol-
genden Bereichen:

• Politik – Gesellschaft – Umwelt

• Kultur – Gestalten

• Sprachen

• Gesundheit

• Informatik – Arbeit – Beruf

• Grundbildung

Umfassende Bildungsberatung und Angebote für spezielle 
Zielgruppen gehören ebenfalls zu unserem Bildungspro-
gramm.

Fähigkeiten:
Wir verfügen über kompetente Mitarbeiter, sowie engagierte, 
erfahrene und gut ausgebildete Kursleiter, die auf konkrete 
Bildungserfordernisse flexibel reagieren. So können auch 
kurzfristig spezielle Kurse an den unterschiedlichsten Stand-
orten angeboten und realisiert werden.


